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Turmsanierer und Nestbauer sind zwei ganz unterschiedliche Baumeister. Sie treffen immer 
wieder mit ihren sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen in unseren Kirchen 
aufeinander. Und doch sind sie nicht nur Gegenpole, sondern eng miteinander verbunden.

Denn beide sind „geschaffen samt allen Kreaturen“ und somit gleichermaßen eingebunden in 
das Netz des Lebens. Diese Überzeugung ist auch Grundlage der vom Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz verfassten Erklärung „Verant-
wortung wahrnehmen für die Schöpfung“. Darin heißt es: „… nicht allein menschliches, son-
dern auch tierisches und pflanzliches Leben verdienen Wertschätzung, Achtung und Schutz. 
Die Ehrfurcht vor dem Leben setzt voraus, dass Leben ein Wert ist und dass es darum eine 
sittliche Aufgabe ist, diesen Wert zu erhalten“. Dem Schutz der biologischen Vielfalt ist deshalb 
durch die Kirchen eine verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken. 

Mit dem Begriff „Biologische Vielfalt“, oder auch „Biodiversität“ wird die Vielfalt allen Lebens 
auf der Erde beschrieben. Hierzu gehört nicht nur die Vielfalt der Lebewesen – Pflanzen, Tiere, 
Mikroorganismen, Pilze – sondern auch die verschiedenen Lebensräume, an die sich die Le-
bewesen im Zuge der Evolution angepasst haben. Diese biologische Vielfalt ist in Gefahr. Akut 
sind mehr als 16.000 Arten vom Aussterben bedroht!

Kirchtürme bieten Brutmöglichkeiten für viele Vogelarten. Die Dachstühle von Kirchen sind 
wichtige Quartiere für bestimmte Fledermausarten. Kirchliche Gebäude sind für die biolo-
gische Vielfalt im Siedlungsbereich von hoher Bedeutung. In den Nachhaltigkeitsleitlinien 
verpflichtet sich die Württembergische Landeskirche deshalb: „Wir helfen mit, die Artenviel-
falt zu erhalten und Lebensräume zu schützen. In unseren kirchlichen Liegenschaften achten 
wir in besonderer Weise auf den Artenschutz“. Gerade bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
scheint dies leichter gesagt als getan. Neben allen anderen baulichen Aspekten gelten für be-
stehende Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen strenge artenschutzrechtliche Vorgaben, 
die bei Bau- und Sanierungsarbeiten, Holzschutzmaßnahmen, Beleuchtung oder Taubenab-
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wehr zu berücksichtigen sind. Dennoch sind zügige Baudurchführung und Artenschutz kein 
Widerspruch. Werden wenige wichtige Punkte beachtet, können Lebensräume geschützter 
Tierarten, die in unseren Gebäuden vorkommen, bei Sanierungen, Wärmedämmungen oder 
Umbaumaßnahmen nicht nur erhalten, sondern meist mit wenig Aufwand gefördert werden.

Anlässlich einer gemeinsamen Veranstaltung des Umweltbüros der Landeskirche und der 
Bauberatung im Evangelischen Oberkirchenrat im Oktober 2016 haben erfahrene Referen-
ten, Vertreter des Naturschutzes, der Regierungspräsidien und aus der Bauberatung zu den 
verschiedenen Aspekten informiert, die bei einer Sanierung kirchlicher Gebäude zu beachten 
sind. 

Die Beiträge zeigen anhand konkreter Beispiele, wie bei einem zügigen Bauablauf die Verlet-
zung artenschutzrechtlicher Vorgaben vermieden oder geeignete Ersatzmaßnahmen getroffen 
werden können. Es freut mich, dass wir Ihnen die Inhalte der Tagung mit diesem Heft vorlegen 
können. Mein Dank gilt allen Referierenden, die die Fachtagung Artenschutz des Umweltbüros 
mitgestaltet und mit ihren Beiträgen die Erstellung dieser Broschüre ermöglicht haben.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Bitte setzen Sie diese Anregungen bei ihren 
jeweiligen Bau- und Sanierungsmaßnahmen um, damit Kirchen auch in Zukunft einen bedeu-
tenden Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung und zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten!

Ihr

Klaus-Peter Koch
Umweltbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
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„Wenn Bauen auf Artenschutz trifft…“ 

Gerald Wiegand

Grußwort zur Tagung „Turmsanierer und Nestbauer“ am 28.10.2016

Bauen ist ein komplexer Vorgang. Das trifft für Kirchengemeinden ganz besonders zu! Die 
Gründe hierfür sind vielfältig:

 �Generell gilt: Planen und Bauen wird durch viele beteiligte Personen, Professionen und Ins-
titutionen bestimmt. An einer Baumaßnahme wirken Handwerker,  Architekten, Fachplaner, 
Behörden, Genehmigungs- und Finanzierungsstellen, Nachbarn, und auch Nutzer mit. Bei 
kirchlichen Maßnahmen ist sogar die Bauherrschaft keine Person sondern ein Gremium!

 � Im (kirchlichen) Gremium sind in der Regel Ehrenamtliche und Laien vertreten.

 �Der Bauherr bewegt sich auf „fremden Terrain“, denn wer baut schon mehrmals? Un  
sere Instandsetzungszyklen liegen im Durchschnitt um 30 Jahre. Bauen ist für die Beteilig-
ten deshalb meist ein einmaliger Vorgang ohne Vorerfahrung.

 �Bauen dauert! Meist ist die Vorbereitung länger als die Bauzeit

 �Bauen ist anfangs abstrakt, später unaufhaltsam

 �Bauen ist teuer

Bauen ist somit ein komplizierter Vorgang, bei dem verschiedenste Interessenlagen zusam-
men kommen.

Wo und wie trifft in der Praxis das Bauen auf den Artenschutz?

Vor drei Wochen war ich zu Gast bei der Jahrestagung der Umweltbeauftragten der EKD-Glie-
dkirchen und habe dort auch über das kirchliche Bauen gesprochen. Eine - zugegeben provo-
kante - These war: „Artenschutz – Freund oder Feind?“
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Wenn Biologie (Tiere oder Pflanzen) bei uns, bei der Bauberatung, ankommt, dann treffen 
meist verschiedene Welten aufeinander. Wenige Stichworte mögen dies illustrieren:

 �Die Bauprozesse sind wie gerade beschrieben sehr komplex

 �Biologie und Bau bedeutet meist Holzschädlinge, Kugelkäfer, Marder, Taubenkot, Schimmel, 
verwurzelte Leitungen…

 �Artenschutz zeigt sich aber auch in Anrufen von Kirchengemeinden. Da heißt es dann zum 
Beispiel : „Wir müssen unterbrechen, weil Fledermäuse da sind.“ Oder: „Das Landratsamt 
hat uns die Baustelle gestoppt, die Firmen stehen da. Was sollen wir jetzt machen?“

Wenn Artenschutz in einer solchen Situation auftritt, dann sind die positiven Aspekte ver-
wirkt. Artenschutz erscheint dann als Gegner einer Baumaßnahme. Schade, wenn die meist 
lange Vorlaufzeit der Bau- oder Sanierungsmaßnahme unvollständig war!

Was also tun?

Damit Artenschutz nicht zum Kontrahenten des Bauens wird hilft nur gute Vorbereitung. Zum 
Beispiel mit Checklisten. Aber wer liest die denn? Oder mit dem Kirchlichen Bauhandbuch. 
Aber wer kennt’s? In Vorbereitung zu heute habe ich die letzte Fassung durchstöbert: Arten-
schutz taucht darin nur beim Holzschutz auf! Dann durch die Bauberatung. Ja, aber nicht nur 
wegen des Artenschutzes!   Das wird in einem eigenen Beitrag dargestellt. Bleibt der Besuch 
einer Fortbildung! Die sollte aber am besten dann angeboten und wahrgenommen werden, 
wenn ein Bauprojekt angedacht wird.

Veranstaltungen wie heute sind deshalb wichtig und ich danke Ihnen, Herr Koch, für die heuti-
ge Tagung, ich danke unseren Referenten und ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse.

Uns allen wünsche ich einen interessanten und lehrreichen Vormittag. Auf dass wir Freunde 
bleiben…
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Artenschutzrecht

Dr. Dietrich Kratsch
Vortrag, gehalten am 28. Oktober 2016 in Stuttgart  
anlässlich des Fachtages „Turmsanierer und Nestbauer“ des Umweltbüros der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
in Text umgesetzt von Klaus-Peter Koch

1. Artenschutz ist vielfältig
Sowohl europäische Regelungen als auch das Bundesrecht stellen Tier- und Pflanzenar-
ten in unterschiedlichen rechtlichen Kategorien unter Schutz. 

Die Darstellung zeigt eine Übersicht der verschiedenen artenschutzrechtlichen Kategorien:

alle Arten (ca. 76.000 Arten)
allg. Grundschutz § 39 BNatSchG

besonders geschützte Arten 2.585 Arten)
(BArtSchV Anl.1 Sp.2; EG-VO Anh. B)
zusätzlich Zugriffsverbote § 44 Abs.1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG; für Land-/Forstwirtsch. und 
Eingriffe/Vorhaben Freistellung (§ 44 Abs. 4 und 5)

streng geschützte Arten (484 Arten)
(BArtSchV Anl. 1 Sp.3; EG-VO Anh. A)
zusätzl. Zugriffsverbote nach §44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG, für Land-/
Forstwirtsch. und Eingriffe/Vorhaben Freistellung (§44 Abs. 4 und 5)

FFH- Anhang II- Arten (u.a. 5 einh. Fledermausarten)

Vogelarten

Eingriff/Vorhaben

alle europ.

Land-/Forstw.

FFH-Anhang IV- Arten
(u.a. alle europ. Fleder-
mausarten)

Sonderr. §44 Abs.4 S.2, 
Abs.5 S.2 (sAP)

Schöpfung bewahren - 3
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Eine Art kann dabei gleichzeitig unter den 
Schutz mehrerer Vorschriften gestellt sein. 
Die Darstellung zeigt die Überlappungsberei-
che der wichtigsten artenschutzrechtlichen 
Normen. Zusätzlich beachtet werden müssen 
weitere Regelungen, wie zum Beispiel die EG 

VO 338/1997 über den Schutz von Exemp-
laren wild lebender Tier- und Pflanzenarten 
durch Überwachung des Handels. 

 

2. Allgemeiner Grundschutz aller Tier- und Pflanzenarten
Alle wildlebenden Tier- und Pflanzenar-
ten (in Deutschland ca. 76.000) sind nach 
§ 39 BNatSchG unter einen allgemeinen 
Grundschutz gestellt. 

Danach ist es grundsätzlich verboten wild 
lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen 
oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten. Es ist untersagt wild 
lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund 
von ihrem Standort zu entnehmen, zu nutzen 
oder ihre Bestände niederzuschlagen oder 
auf sonstige Weise zu verwüsten. Die Lebens-
stätten wild lebender Tiere und Pflanzen 
dürfen unabhängig von der betroffenen Art 
grundsätzlich nicht ohne vernünftigen Grund 
beeinträchtigt oder zerstört werden.

3. Besonders geschützte Arten
Derzeit sind gemäß Spalte 2, Anlage 1 
BArtSchVO und Anhang B der EG-VO insge-
samt 2585 Arten besonders geschützt. 

Die artenschutzrechtlichen Vorgaben dieser 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenar-
ten ergeben sich aus den Bestimmungen des 
§ 44 BNatSchG. 

3.1. Schutz aller Entwicklungsstadien

Hervorzuheben ist der in § 44 BNatSchG 
Absatz 1 Nr. 1 formulierte Verbotstatbestand: 
„Es ist verboten wild leben-
den Tieren der besonders 
geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten.“ Für Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen ist 
zu beachten, dass der Begriff 
„Tiere“ in dieser Vorschrift ausdrücklich alle 
Entwicklungsformen umfasst. Dem Verbot-

Alle Entwick-
lungsstadien sind 
geschützt:  
Eier, nicht flügge 
Jungtiere und er-
wachsene Altvögel !
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statbestand unterliegen deshalb die Eier 
besonders geschützter Vogelarten ebenso wie 
noch nicht flügge Jungtiere oder erwachsenen 
Altvögel.

3.2. Schutz bei Bau und Betrieb

Der Schutz betrifft nicht nur alle Entwick-
lungsstadien von Tieren, er ist zudem zeitlich 
nicht begrenzt. Bei gebäudebrütenden Tier-
arten gilt das Verbot sowohl für die Bauphase 
als auch den Betrieb der Gebäude und Anla-
gen. Exemplare besonders geschützter Tier-
arten dürfen also weder während Baumaß-
nahmen selbst, noch durch Wartungsarbeiten 
oder durch eine mehr oder weniger regelmä-
ßige Nutzung von Gebäuden oder Anlagen 
gefangen, getötet oder verletzt werden. 

Dabei ist es unwesentlich, ob gegen dieses 
Verbot vorsätzlich, unbeabsichtigt oder durch 
Nachlässigkeit verstoßen wird. Ein Verstoß 
gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot 
liegt beispielsweise auch vor, wenn sich Tiere 
besonders geschützter Arten durch Vogel-
schlag an Glasfronten verletzen oder durch 
„Fallen“ wie Vergitterungen zu Tode kommen.

3.3. Schutz einzelner Individuen

Bei den Verboten des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 
wird von einem Exemplarbezug ausgegangen. 
Der gesetzliche Schutz bezieht sich nicht nur 
auf den Erhalt der Art oder einer bestimmten 

Population. Die Bestimmungen beinhalten 
für jedes einzelne Individuum der besonders 
geschützten Tierarten das Fang-, Tötungs-  
und Verletzungsverbot. Daraus ergibt sich die 
Frage, wie mit Kollisionsopfern an Straßen, 
Glasfronten oder Windkraftanlagen umge-
gangen werden soll. Das BVerwG hat den 
Exemplarbezug insoweit eingeschränkt, dass 
nur eine signifikante Risikoerhöhung den 
Tatbestand erfüllen soll . Durch die Novel-
lierung vom 22.06.2017 wurde § 44 Abs. 5 
BNatSchG dieser Rechtsprechung angepasst.

Für die Praxis bedeutet dies in jedem konkre-
ten Fall zu prüfen, ob der Verbotstatbestand 
durch Vermeidungsmaßnahmen auszuräu-
men ist oder zumindest minimiert werden 
kann. Bei Glasfronten muss deshalb geklärt 
werden, ob ein Kollisionsrisiko besteht und 
ob dieses Risiko beispielsweise durch halb-
transparentes Glas oder durch Glas mit wirk-
samen Markierungen vermindert werden 
kann. Zu prüfen ist weiter-
hin, ob eine Abschir-
mung gefährdeter 
Bereiche durch 
geeignete Maßnah-
men möglich ist. 

Soweit 
Vermeidungsmaßnah-

men bei Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen zumut-
bar sind, sind sie zwingend 
zu beachten und umzu-
setzen. Dazu empfiehlt es 
sich sachkundige Stellen 
im Rahmen einer ökolo-
gischen Baubegleitung 
einzubinden.

Schöpfung bewahren - 3
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4. Störungsverbot 
Für streng geschützte Arten und europäi-
sche Vogelarten gilt nach § 44 Abs. 2 wäh-
rend bestimmter Zeiten (Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten) ein Verbot erheblicher 
Störungen. 

Für Vogel- und Fledermausarten ist z.B. 
die Brut- und Aufzuchtzeit eine besonders 
sensible Phase, für andere Arten müssen 
Zugbahnen gesichert oder Winterquartiere 
erhalten bleiben. In Anlage 1, Spalte 3 der 
BArtSchVO und Anhang A der EG-VO sind 
484 streng geschützte Arten aufgeführt, für 
die ein Störungsverbot besteht. Eine erheb-
liche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert. Die-
ses Verbot ist somit im Unterschied zu den 
Verboten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 nicht 
exemplarbezogen. 

4.1. Lokale Population

Zum Störungsverbot muss zunächst die Fra-
ge geklärt werden, was mit dem Begriff der 
„lokalen Population“ gemeint ist. Eine „lo-
kale Population“ ist definitionsgemäß „eine 
Gruppe von Individuen einer Art, die eine 
Fortpflanzungs- oder Überdauerungsge-
meinschaft bildet und einen zusammenhän-
genden Lebensraum gemeinsam bewohnt“. 
Diese Abgrenzung ist nur artbezogen und 
anhand pragmatischer Kriterien möglich. 
Sie ist besonders problematisch, wenn es 
um die Störung von Vögeln während der 
Zugzeit geht. Dann stellt sich die Frage, wie 
bei täglich wechselnden Rastbeständen eine 
„lokale Population“ bestimmt werden kann.

4.2. Brutzeit

Die Brutzeit ist je nach Tierart unterschied-
lich lang. Sie beginnt und endet zu verschie-
denen Zeiten im Jahresverlauf, sie ist zudem 

Art Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mauersegler
Sperling
Mehlschwalbe
Dohle
Turmfalke

Tabelle zusammengestellt von Klaus-Peter Koch. Datenquelle: Landesbund für Vogelschutz Bayern,  
http://fledermausbayern.de/content/fldmcd/schutz_und_pflege_von_fledermaeusen/gebaeuderbrueterschutz-kirchen.pdf
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witterungsabhängig. Die gesetzlichen Vorga-
ben lassen definierte Fristen mit feststehen-
den Kalenderdaten nicht zu. 

Mögliche Bauzeiten müssen deshalb je nach 
örtlichen Gegebenheiten auf den Einzelfall 

abgestimmt werden. Für die Planung von 
Bau- und Sanierungsmaßnahmen geben 
Brutzeitenkalender einen ersten Anhalts-
punkt der möglichen Bauzeiten. 

5. Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten
Paragraph 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG bein-
haltet das Verbot Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 

5.1. Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind von 
ihrem räumlichen Umfang her artbezogen zu 
definieren. Will man z.B. alle Tagesverstecke 
und Winterquartiere von Amphibienarten in 
die „Ruhestätten“ einbeziehen, gelangt man 
zu großen relevanten Flächen, auf denen 
infolge des Exemplarbezugs jede Beseitigung 
eines Mauselochs, das einem Laubfrosch als 
Winterquartier dienen kann, zu betrachten 
ist. Auch die Tatsache, dass nach einem Er-
lass des MLR „kein Verstoß [vorliegt], wenn 
genügend Ausweichmöglichkeiten in der 
Umgebung vorhanden sind“  löst letztlich die 
Frage nicht, wie eine räumliche Festlegung 
in der Praxis erfolgt. Konkret könnte gefragt 

werden: „Wie viele Quartierbäume braucht 
die Fledermaus?“

In der Bau- und Sanierungsphase von kirch-
lichen Gebäuden gilt es auf Fortpflanzungs-
stätten ebenso wie auf Ruhestätten Rücksicht 
zu nehmen. Folglich muss der Begriff der 
„Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ definiert 
werden. „Fortpflanzungsstätten“ umfassen 
Bereiche, die für die Balz, die Paarung, den 
Nestbau, den Ort der Eiablage und -entwick-
lung oder der Nachwuchspflege benötigt 
werden. „Ruhestätten“ sind Gebiete, die für 
das Überleben eines Tieres oder einer Grup-
pe von Tieren während einer nicht 
aktiven Phase erforderlich sind. 
Dazu zählen 
z.B. Plätze für 
Schlaf, Versteck, 
Mauserung, zur 
Überwinterung 
aber auch Rast- 
und Sonnplätze. 
Aus dieser Auf-

Der 
Schutz der Ruhestätten 
betrifft Stellen in, an und um 
Gebäude, die bei Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen auch 
während der Abwesenheit 

der Tiere geschützt werden 
müssen !
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zählung wird deutlich: die Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten können nur artspezifisch 
bestimmt werden. 

Der Schutz der Brut- und Ruhestätten stellt 
nicht den Schutz von einzelnen Tieren oder 
von Tiergruppen in den Vordergrund. Der ge-
setzliche Schutz betrifft hier vielmehr räum-
liche Bereiche, also bestimmte Stellen z.B. in, 
an oder um Gebäude, die als Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten dienen. Bei Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen muss der Schutz dieser 
Bereiche z.B. auch während einer jahreszeit-
lichen Abwesenheit der Tiere gewährleistet 
sein!

5.2. Entnahme, Beschädigung, Zerstörung

Weitere zentrale Formulierungen sind die 
Begriffe „Entnahme“, „Beschädigung“ und 
„Zerstörung“ in Paragraph 44 Abs.1 Nr.3 
BNatSchG. Verboten sind alle Handlungen, 
die eine Funktionsstörung oder sonstige 
Verschlechterung der ökologischen Qualität 
der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten herbei-
führen. Das Verbot betrifft einen materiellen 
Eingriff, eine Substanzverletzung. Das kann 
beispielsweise durch das  Anbringen einer 
Werbetafel oder von Sperrnetzen vor Vogel-
nestern oder auch durch das Freistellen eines 
Brutbaumes aus einer Gruppe von Bäumen 
geschehen.

Die Vorschrift verbietet die Entnahme von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten „aus der 
Natur“. Diese Formulierung ist bei Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen von Gebäuden von 
großer Relevanz. Der Gesetzestext spricht 
nicht von „freier Natur“. 

Daher sind 
vom Verbot der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung von 
Brut- und Lebensstätten alle nicht 
unmittelbar vom Menschen be-
wohnten Bereiche umfasst. 

Dazu gehören z.B. auch Gebäudefas-
saden, Balkone, Loggien, Garagen, 
nicht bewohnte Dachräume und 
Keller - oder eben auch Kirch–
türme.
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6. Eingriffe und Vorhaben in Plan- und Innenbereichen
Das BNatSchG regelt in §44 Abs.5 als Son-
derfälle zulässige Eingriffe und Vorhaben 
in einem Planbereich bzw. Innenbereich, 
die nach dem BauGB zulässig sind. Grund-
sätzlich ist hier der Artenschutz nur in der 
Eingriffsregelung sowie als Abwägungs-
belang (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) zu berück-
sichtigen. 

Zu beachten ist jedoch, dass für Arten, die in 
Anhang IV der europäischen FFH-Richtlinie 
aufgeführt sind sowie für Europäische Vogel-
arten Sonderregelungen bestehen.

Die Freistellung gilt für das Verbot des Abs. 
1 Nr. 3 nur, soweit die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betrof-
fenen Fortpflanzungs-  oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden. 

Das bedeutet, dass durch entsprechende 
Maßnahmen, die bereits vor dem Eingriff/
vor der Beeinträchtigung getroffen werden, 
für die betroffene lokale Population ohne 
zeitlichen Unterbruch die erforderlichen 
Lebensstätten zur Verfügung stehen. Ob und 
welche vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
möglich und erforderlich sind, ist jeweils 

artspezifisch und abhängig von der örtlichen 
Situation zu prüfen. 

Nach der Neuregelung des § 44 Abs. 5 BNat-
SchG umfasst die Freistellung von dem Verbot 
auch den für die Maßnahme erforderlichen 
Fang von Tieren (z.B. für eine Umsiedlung).

6.1 Erhalt der ökologischen Funktion

Sind Ausnahmen möglich, so wird in Absatz 5 
des § 44 BNatSchG auf den Erhalt der ökolo-
gischen Funktion Bezug genommen. In der 
Vorschrift heißt es dazu : „Sind in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-
mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach 
Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder 
das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungs-
risiko für Exemplare der betroffenen Arten 
nicht signifikant erhöht und diese Beein-
trächtigung bei Anwendung gebotener, 
fachlich anerkannter Schutzmaßnahmen 
nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens 
wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Ent-
wicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

Schöpfung bewahren - 3
14

Artenschutzrecht



nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwick-
lungsformen im Rahmen einer erforderli-
chen Maßnahme, die auf den Schutz der 
Tiere vor Tötung und Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung und die Erhaltung 
der ökologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen un-
vermeidbar sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht 
vor, wenn  die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
Hierzu können so genannte „cef-Maßnah-
men“ festgesetzt werden. Die Abkürzung 
„cef“ steht für „continuous ecological func-
tionality-measures“. 

6.2. räumlicher Zusammenhang

Wichtig dabei ist, dass diese Maßnahmen 
„im räumlichen Zusammenhang“ mit dem 
Eingriff stehen. In Frage kommen für Aus-
gleichsmaßnahmen also nur Flächen, die in 
enger funktionaler Beziehung zur betroffe-
nen Lebensstätte stehen und entsprechend 
dem artspezifischen Aktionsradius erreich-
bar sind. Weiterhin muss eine kontinuierliche 
Funktion der Lebensstätte gewährleistet 
sein. Um dies nachweisen zu können sind 
CEF-Maßnahmen mit einem Monitoring ver-
bunden, das einerseits der rechtlichen Ab-
sicherung dient. Gleichzeitig ist es aufgrund 
der laufenden Kontrolle möglich nachzusteu-
ern und ggfls. zusätzliche Maßnahmen zu 
ergreifen, falls die CEF-Maßnahme nicht wie 
erwartet in hinreichendem Maß funktioniert.

7. Ausnahmeregelungen
Von den Verboten des § 44 BNatSchG für 
besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten können nach 
§ 45 Abs. 7 die „nach Landesrecht […] zu-
ständigen Behörden[ …] von den Verboten 
des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen 
zulassen […]“. 

Diese Ausnahmen müssen in jedem Einzel-
fall begründet werden. Sie sind zum Beispiel 

möglich 
„aus ande-
ren zwin-
genden 
Gründen 
des über-
wiegenden 
öffentlichen 
Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirt-

Eine 
Ausnahme darf nur dann 

zugelassen werden, „wenn zumut-
bare Alternativen nicht gegeben 
sind und sich der Erhaltungs-
zustand der Populationen einer 
Art nicht verschlechtert, soweit 
nicht Art. 16 Abs. 1 der FFH-RL 
weitergehende Anforderungen 
enthält.“
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schaftlicher Art“. Der EuGH hat dazu geurteilt, 
dass eine Ausnahme trotz eines nach Art. 16 
Abs. 1 FFH-RL nicht günstigen Erhaltungszu-
stands „unter außergewöhnlichen Umstän-
den“ erteilt werden kann. Solche Umstände 
können auch darin liegen, dass Ausgleichs-
maßnahmen eine Verbesserung des Erhal-
tungszustands bewirken; diese Maßnahmen 
müssen anders als CEF-Maßnahmen nicht 
auf die jeweilige Lebensstätte oder die lokale 
Population bezogen sein.

7.1 Population

Der Begriff der „Population“ ist in diesem 
Zusammenhang ein wichtiger, aber unbe-
stimmter Begriff. Tiere einer Art können als 
Population eines eng begrenzten Lebensrau-
mes, eines Naturraumes oder einer anderen 
ökologischen oder geographischen Einheit 
gesehen werden. So hat der VGH München 
diesen Begriff in einem Urteil im Jahr 2016 
weit gefasst und für die „Population“ des Ro-
ten Milan auf die bayerische Rhön abgestellt.

7.2 Erhaltungszustand

Bei Ausnahmen von den Verboten des § 44 
BNatSchG darf sich der „Erhaltungszustand“ 
einer Population nicht verschlechtern. Die für 
die Zulässigkeit einer Ausnahme entschei-
dende Voraussetzung ist also, ob Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Erhaltenszustandes 
möglich sind. Die Entscheidung über die 
Zulässigkeit von Ausnahmen ist dann eine 
Ermessensentscheidung.

Dies führt zu der Frage, wie der Erhaltungs-
zustand einer Population einer betroffenen 
Art bestimmt und bewertet werden kann. 
Eine mögliche Beurteilungsgrundlage stellt 
eine Einstufung in die „Rote Liste“ dar. Eine 
andere Grundlage zur Beurteilung des Erhal-
tungszustandes ergibt sich aus der so ge-
nannten „Ampel-Bewertung“ der im Anhang 
IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten.

 Ampel-Bewertung
Abb. aus: LUBW (2008): FFH-Arten in Baden-Württemberg - Erhaltungszustand 2007
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8. Befreiung von den Verboten
Der Gesetzgeber hat in § 67 Abs.2 BNat-
SchG die Möglichkeit zur Befreiung von 
den in § 44 aufgeführten Verboten er-
öffnet. Damit sollen private Interessen 
berücksichtigt werden können, wenn der 
Verbotstatbestand zu einer unzumutbaren 
Belastung führen würde. 

Eine Befreiung ist nur auf den jeweiligen 
Einzelfall bezogen und kann nur auf Antrag 

erteilt werden. Die jeweilige Entscheidung 
über die Erteilung einer Befreiung ist dann 
eine Ermessensentscheidung der zuständigen 
Stellen.

Eine Befreiung in öffentlichem Interesse 
aufgrund von § 67 Abs.2 BNatSchG ist nicht 
möglich, da Ausnahmetatbestände des öffent-
lichen Interesses bereits in § 45 Abs.7 BNat-
SchG umfassend geregelt sind.

9. Schäden an Arten und Lebensräumen
Ein umfassender Artenschutz setzt vor-
aus, dass Tier- und Pflanzenarten sowie 
Lebensräume nicht geschädigt werden. 
Relevante Arten und Lebensräume erge-
ben sich aus verschiedenen Vorschriften 
(Arten nach Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der 
VS-RL oder Anh. II und IV der FFH-RL, Le-
bensräume die Habitate dieser Arten sowie 
die Lebensraumtypen nach Anh. I FFH-RL).

Für die Beurteilung, ob gegen Artenschutz-
vorschriften verstoßen wurde und ob sich 
daraus Rechtsfolgen ergeben, ist es wichtig 
zu entscheiden, ob eine Schädigung vorliegt. 
Die einschlägige Rechtsgrundlage hierfür ist 
§ 19 BNatSchG. 

Demnach ist eine „Schädigung von Arten und 
natürlichen Lebensräumen im Sinne des Um-

weltSchG […] jeder Schaden, der erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung 
oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungs-
zustands dieser Lebensräume oder Arten 
hat“.

Die Rechtsfolgen sind in § 19 BNatSchG 
aufgeführt. Hat ein Verantwortlicher nach 
dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung 
geschützter Arten oder natürlicher Lebens-
räume verursacht, so ist er verpflichtet, die 
erforderlichen Sanierungsmaßnahmen zu 
treffen. Für die Entscheidung, wie die Auswir-
kungen zu beurteilen sind, ist die Erheblich-
keit nach Abs. 1 ist mit Bezug auf den Aus-
gangszustand zu ermitteln.

Werden zuvor nachteilige Auswirkungen er-
mittelt, „die von der zuständigen Behörde […] 
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genehmigt wurden oder zulässig sind“, liegt 
eine Schädigung im rechtlichen Sinn nicht 
vor. Über § 18 Abs. 4 BNatSchG kann diese 

Freistellung auch auf Innenbereichsvorhaben 
angewendet werden.

10. Resümee: Grundsätzliches zum Verhältnis Artenschutz - Baurecht

• Die artenschutzrechtlichen Verbote sind  
hinsichtlich der FFH-Anh. IV-Arten / Vogelarten zwin-

gendes Recht und unterliegen nicht der Abwägung 

•	 Sie	gelten	auch	im	besiedelten	Bereich	und	an	/	in	
Gebäuden	mit	Ausnahme	unmittelbar	bewohnter	Bereiche

•	 In	der	Regel	erfolgt	eine	gesonderte	Prüfung	/	Ent-
scheidung durch die Naturschutzbehörde

•	 bei	Verstößen	/	drohenden	Verstößen	kann	die	 
Naturschutzbehörde	Anordnungen	treffen	(auch	zur	 
„Gefahrerforschung“)

•	 Vorsorglich	zu	handeln	ist	besser	und	billiger	als	
nachträglich zu reparieren !
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verwendete Abkürzungen

BArtSchV Bundes-Artenschutz-Verordnung

BauGB Baugesetzbuch

BNatSchG Bundesnaturschutz-Gesetz

BVerwG Bundes-Verwaltungsgericht

EG-VO  Verordnung der europäischen Gemeinschaft

EuGH  Europäischer Gerichtshof

FFH  Fauna-Flora-Habitat: Pflanzen-Tiere-Lebensräume

FFH-Anhang Anhang zur europäischen Fauna-Flora-Habiat-Richtlinie

FFH-RL Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft  
  (FFH -Richtlinie, 92/43/EWG)

LANA  Arbeitsgemeinschaft „Naturschutz“ der Landes-Umweltministerien

MLR  Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg

VGH  Verwaltungsgerichtshof

VS-RL  Vogelschutzrichtlinie der EU  
  (Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979)

Schöpfung bewahren - 3 19

Artenschutzrecht



Fledermäuse, Vögel und andere geschützte Arten

Ingrid Kaipf

Vortrag, gehalten am 28. Oktober 2016 in Stuttgart  
anlässlich des Fachtages „Turmsanierer und Nestbauer“ des Umweltbüros der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
in Text umgesetzt von Klaus-Peter Koch

1. Kirchen – ein besonderer Lebensraum
Kirchen sind in der Regel prominente 
Gebäude. Sie stehen frei, ragen hoch auf 
und viele Kirchengebäude sind recht alt. 
Das macht diese Gebäude zu Konstanten 
im Siedlungsbereich, denn andere ältere 
Gebäude wurden im Lauf der Zeit durch 
Neubauten ersetzt oder so häufig und in-
tensiv saniert, dass die Lebensraumfunk-
tion verloren ging. 

Bauweise und Alter der Kirchen bieten innen 
wie außen viele Spalten, Nischen und andere 
Versteckmöglichkeiten. Besonders hervor-
zuheben sind die großen, nicht ausgebauten 
und sehr häufig nicht genutzten Dachräume 
der Kirchen. Gerade sie sind als höhlenartige 
Räume, mit vielen Sonderstrukturen im Ge-
bälk, mit über lange Zeit unbewegten aufge-
stapelten Dachziegeln etc. besondere Struk-
turen in Dörfern und Städten. Hinzu kommt, 

dass sich in 
den großen 
Dachräumen 
ein sehr brei-
tes Tempera-
turspektrum 
einstellt. Trotz 
der traditi-
onell guten 
Zugänglichkeit sind kirch-
liche Gebäude für Tiere Räume mit wenigen 
Störungen. Auch die Einbindung in die Umge-
bung macht Kirchen zu besonderen Lebens-
räumen. So findet sich im Umfeld der Kirchen 
häufig älterer, größerer Baumbestand und 
eine Anbindung an Grünflächen.

All dies macht Kirchen oft für viele Tierarten 
zu den letzten verbleibenden Quartiermög-
lichkeiten im Siedlungsraum.
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2. Tierische Untermieter in Kirchen
Kirchen beherbergen als Untermieter 
viele verschiedene Tierarten. Zu nennen 
sind insbesondere Vögel, Insekten und 
Fledermäuse.

Die Anwesenheit von Brutvögeln zeigt sich 
durch klar abgrenzbare Brutzeiten in meist 
eindeutigen Brutplätzen (Nester, Horste). 
Eine Ausnahme hiervon sind die versteckten 
Nester der Mauersegler. Hornissen und Bie-
nen sind punktuell und saisonal anzutreffen. 
Schmetterlinge und andere Insekten nutzen 

punktuell Kirchen als 
Winterquartier. 

Häufiger zu 
finden sind 
der große 
Fuchs, das 
Tagpfauen-
auge, Nacht-
falter wie 
die Zacken–
eule aber 

auch Marienkäfer, 
Florfliegen und Königinnen 
sozialer Hautflügler. Im Mittelmeerraum sind 
viele Fledermausarten Höhlenbewohner. Ver-
gleichbare Lebensbedingungen bieten ihnen 
bei uns die großen Dachstühle von Kirchen. 
In Mitteleuropa sind so viele Fledermäuse 

auf warme, „höhlenartige“ Dachstühle ange-
wiesen. 

Es gibt bekannte und klar erkennbare tra-
ditionelle Hangplätze von Fledermäusen in 
Kirchen. Die Anwesenheit von Fledermäusen 
ist aber oft nicht einfach festzustellen. Einige 
Fledermausarten zeichnen sich durch eine 
komplexe räumliche und zeitliche Nutzung 
der Gebäude aus. 

Zwar sind die Vorkommen der Fledermäuse 
oft weniger auffällig als die anderer Arten. 
Der Schutz der Fledermausvorkommen ist je-
doch meist mit wesentlich weitreichenderen 
Auswirkungen auf Sanierungen und Umbau-
ten verbunden. 
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3. Vögel: Fassaden- oder Nischenbrüter
Kirchen bieten Vögeln sehr unterschied-
liche Nist- und Brutmöglichkeiten. Eine 
ganze Reihe an Singvogelarten nutzt 
Nischen und Spalten an Kirchen für ihre 
Nester. 

Selbst Klaiber konnten an der Tuffsteinwand 
einer Kirche beobachtet werden. Oft uner-

kannt bleiben die Nester der Mauersegler, 
deren Quartiere meist unauffällig im Traufbe-
reich des Daches liegen. Leicht zu erkennen 
ist die Anwesenheit von Turmfalken und Eu-
len. Sie nutzen häufig Turmfenster als Brutni-
schen. Unübersehbar und gern gesehenes 
Wahrzeichen ist ein brütendes Storchenpaar 
auf dem Dach oder auf dem Kirchturm.

4. Fledermäuse in Kirchen

4.1 Innen und Außen: Wohnmöglichkeiten für 
Nachtjäger

Einige Fledermausarten nutzen Außenquar-
tiere an der Fassade. Hierzu gehören der 
Abensegler und die Zwergfledermaus. Sehr 
versteckt nutzen Bartfledermäuse die Au-
ßenhülle der Gebäude. Für Bartfledermäuse 
sind beispielsweise Fassadenspalten wichtige 
Quartiere, auch Breitflügelfledermäuse sind 
versteckt in Fassadenspalten zu finden.

Innenquartiere für Fledermäuse sind vor al-
lem der Dachraum und die Turmmauer. Wie 
wichtig Kirchen für Fledermäuse sind zeigt 
sich daran, dass mehr als 2/3 der Wochenstu-
ben der Mausohrfledermaus in kirchlichen 
Gebäuden zu finden sind. Auch für Graue und 
Braune Langohren sind 
Kirchen sehr bedeutende 
Wohnmöglichkeiten. Über 
80% der Wochenstuben 
des Grauen Langohrs be-
finden sich in Kirchen! 

Sehr bemerkenswert ist 
bei dieser vom Aussterben 
bedrohten Fledermausart, dass ein Großteil 
der Kolonie im Gebäude überwintern kann. 
Damit nutzt das Graue Langohr die Kirchen 
mitunter ganzjährig. Weitere im Innern der 
Kirchengebäude anzutreffende Fledermaus-

Kirchen sind  
wichtige Wochenstuben für
> 2/3 der Mausohren und
> 4/5 der grauen Langohren

Schöpfung bewahren - 3
22

Fledermäuse, Vögel und andere geschützte Arten



arten sind beispielsweise die meist sehr 
versteckt lebende Breitflügelfledermaus und 
die Fransenfledermaus. Nur in wärmebe-
günstigten Bereichen Baden-Württembergs 
sind Vorkommen der extrem seltenen Wim-
perfledermaus anzutreffen.

4.2 Quartiere für Fledermäuse

Fledermäuse bewohnen häufig „heimliche“ 
Quartiere, die bei Begehungen nicht leicht zu 
erkennen sind. 

Vor und während Sanierungsmaßnahmen 
sind hier beispielsweise Spal-

ten in der Holz-
konstruktion 

zu beachten, 
die einer 
Langohr-
fledermaus 
als Quartier 
dienen. 

Markie-
rungen in 

Balken- kehlungen 
deuten auf typische Quartiere von Mausohr-
männchen hin. 

Wie art- und ortspezifisch die Quartierwahl 
sein kann, zeigt das Beispiel des Großen 
Abendseglers, der in Donaueschingen an be-
stimmten Stellen der strukturierten Kirchen-

fassade überwintert. Häufiger als Winter-
quartier genutzt sind Mauernischen in alten 
(Wehr-)Türmen, die durch ihre reiche Struk-
tur den Fledermäusen gute 
Schlafplätze bieten. 

Nicht nur 
alte Kirchen 
eigenen 
sich als 
Fledermaus-
quartiere. 
Bauliche 
Strukturen 
an neueren 
Kirchen und 
Pfarrhäu-
sern bieten 
Fledermäu- sen Som-
merquartiere. So können Fledermäuse 
beispielsweise die Holzverkleidungen im 
Eingangsbereich nutzen. Hangplätze finden 
sich in jüngeren Gebäuden auch hinter Fens-
terläden oder als Spaltenquartiere unter der 
Dachverwahrung.

4.3 Fledermäuse in Stadt und Land?

Untersuchungen haben ergeben, dass Kir-
chen Wohnräume für Fledermäuse sowohl 
in ländlichen Regionen als auch in städtisch 
geprägten Gebieten sind. Dennoch zeigen die 
Ergebnisse Unterschiede. So konnten in nur 
41 von 164 Kirchen im Zollern-Alb-Kreis kei-
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ne Fledermaus-Quartiere gefunden werden. 
In weiteren 27 Kirchen ist der Quartierstatus 
unklar. Sicher von Fledermäusen bewohnt 
sind damit in diesem ländlich geprägten 
Kreis 96 der 164 Kirchen, das sind nahezu 
60% der Gebäude. Im Kreis Tübingen da-
gegen wurden in 35 von 74 Kirchen keine 
Quartiere gefunden, in 11 Kirchen ist der 
Quartierstatus nicht sicher geklärt. Gesicher-
te Fledermausvorkommen finden sich somit 
in 28 der untersuchten 74 Kirchen, das ist 
etwas mehr als in jeder dritten Kirche.

Eine Ursache für die höhere Quartiersdichte 
in Kirchen im ländlichen Gebiet kann in der 
dort vorhandenen besseren Anbindung an 
Jagdgebiete gesehen werden.

5. Wo sind sie geblieben?
Der Verlust an geeigneten Fledermaus-
quartieren ist häufig ein unbemerkter 
Vorgang. Meist liegen die Ursa-

chen des Quartierver-
lustes in der Renovie-
rung, Isolierung oder 
dem Ausbau von Dach-
räumen.

Nicht minder bedeutsam 
sind Quartiervernich-

tungen, die unbeabsich-
tigt durch Maßnahmen zur 

bewohnt
59%

unklar
16%

unbewohnt
25%

Zollern-Alb-Kreis

bewohnt
38%

unklar
15%

unbewohnt
47%

Kreis Tübingen

Fledermausquartiere 
Dettingen 

oben: 1986
rechts: 2015
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Taubenabwehr erfolgen. Häufig werden 
Fensteröffnungen mit Hasendraht, Lochgit-
tern oder, damit die Aussicht erhalten bleibt, 
mit Plexiglas verschlossen. So wird die Kirche 
buchstäblich zur „festen Burg“. Wird eine 
Öffnung zum Schutz vor Tauben vergittert, 
werden damit auch Zugänge für Fledermäuse 
verschlossen und damit Quartiere vernichtet. 

Selbst so genannte Taubennägel oder eine 
veränderte Fensternutzung können Fleder-
mäusen den Zugang versperren.

Nicht selten hat der Einsatz von Holzschutz-
mitteln zum Quartierverlust geführt. In den 
1970er und 1980er Jahren war AVENAROL 
ein übliches Mittel zum Schutz der Holzkon-
struktion vor Schadinsekten. Die verwende-
ten Gifte schädigen allerdings nicht nur die 
holzzersetzenden Käfer. Sie werden auch von 
Fledermäusen am Hangplatz aufgenommen. 
So kann das unerwünschte Ergebnis einer 
Holzschutzbehandlung der Tod von Fleder-
mäusen und im schlimmsten Fall das Ende 
einer Fledermauskolonie sein.

6. Holzschutz
Zum Schutz konstruktiver Elemente sowie 
von Kunst- oder Ausstattungselementen 
können Holzschutzmaßnahmen notwen-
dig werden. Zu beachten ist, dass die Gift-
wirkung von Holzschutzmaßnahmen, wie 
z.B. eine Begasung gegen Holzkäfer, auch 
andere Tiere als die Zielgrup-
pe töten kann. 

Meist muss die 
Anwendung zur 
Aktivitätszeit der 
Schadinsekten, d.h. 
in der warmen Jah-
reshälfte, erfolgen. 
In diesem Zeitraum 
liegt die Wochen-
stubenzeit von 

Fledermäusen bzw. die Brutzeit der Vögel. 
Holzschutzmaßnahmen können deshalb so-
wohl für Fledermäuse als auch für Brutvögel 
zu erheblichen Störungen führen. Dies macht 
eine sorgfältige Planung unumgänglich.

6.1 Holzschutzmittel

Grundsätzlich sind nur 
wenige Mittel fleder-
mausfreundlich. 

Bei der Anwendung von 
Holzschutzmitteln las-

sen sich hinsichtlich des 
Fledermausschutzes drei 

Fallgruppen unterscheiden:

tote Fledermäuse nach Holzschutzbehandlung
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1. Produkte, die bei Abwesenheit von 
Fledermäusen in jedem Fall angewendet 
werden können. Dazu gehören Mittel, die 
für Holzbehandlungen auch in Quartieren 
von vom Aussterben bedrohter Arten zu-
gelassen sind (Hufeisennase, Mopsfleder-
maus, …). In diese Produktgruppe fallen 
z.B.: Leinöl, CALTANE WOOD BLISS oder 
LIGNOSAN.

2. Produkte, die vor allem zur vorbeu-
genden Behandlung sowie zur Vorbe-
handlung von Rohholz eingesetzt werden. 
Diese Holzschutzmittel dürfen lokal in 
Abwesenheit der Federmäuse im Quartier 
eingesetzt werden. Der Einsatz direkt an 
den Hangplätzen ist jedoch zu vermeiden, 
ggfls. müssen die Hangplätze abgedeckt 
werden. Ein Einsatz an den von Fleder-
mäusen genutzten Ein- und Ausflugöffnun-
gen ist ebenfalls zu vermeiden. Zu diesen 
Produkten zählen Borsäure-Produkte wie 
z.B. DIFFUSIT IC B und DIFFUSIT Holzbau.

3. Nicht behandelt werden dürfen 
Bereiche, die als Hangplätze genutzt 
werden. An den Hangplätzen besteht das 
Risiko eines Konzentrationseffektes sowie 
die Gefahr der Aufnahme beim Putzen. Das 
Besprühen von Räumen die von Fleder-
mäusen bewohnt werden, ist zu vermei-
den. Eine Behandlung von nicht porösen 
Oberflächen darf nicht erfolgen. Dies 

betrifft alle Permithin-haltigen Mittel, z.B. 
LIGNOL AW-F, AGRO PLUS GL, ARBEZOL 
SPEZIAL, XYLOSAN FORTE

6.2 Fledermausfreundlicher Holzschutz

Als Alternative zum Einsatz klassischer Holz-
schutzmittel sollten im konkreten Einzelfall 
verschiedene Methoden geprüft werden, die 
einen fledermausfreundlicheren Holzschutz 
ermöglichen. Standard sind physikalische 
Verfahren und bestimmte gezielte Begasungs-
verfahren.

Physikalische Maßnahmen

1. Heißluftverfahren: Als eine der Alterna-
tivmethoden für Begasungen eignet sich 
die Wärmeentwesung. Hierzu werden die 
Räume für ca. 3 Tage auf über 50°C er-
hitzt. Der Vorteil der Wärmeanwendung 
liegt im Verzicht auf Chemikalien und 
in der Rückstandsfreiheit der Methode. 
Außerdem müssen die Gebäude nicht gas-
dicht versiegelt oder abgedichtet werden. 
Durch die vergleichsweise hohen Ver-
fahrenstemperaturen können u.U. Schä-
den an hitzeempfindlichen Materialien 
im Gebäude entstehen. Der relativ hohe 
Energieaufwand sowie die Möglichkeit, 
dass Schädlinge z.B. an Kältebrücken, in 
tiefen Ritzen und Spalten im Mauerwerk 
(besonders in Außenwänden) oder Bo-
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denbereichen überleben, sind eventuelle 
Nachteile.

2. Mikrowellen erwärmen die im Holz 
natürlich enthaltenen Wassermoleküle 
(Holzfeuchte). Die so erzeugte Wärme 
erreicht von innen heraus den gesam-
ten Holzquerschnitt. Um ein Ergebnis zu 
erzielen, muss der gesamte Behandlungs-
ablauf durch ständige Temperaturmes-
sungen streng kontrolliert werden. Ther-
mische Spannungen und Wärmeverluste 
werden durch geeignete Isolierung des 
Bauteils vermieden.

3. Beim Hochfrequenzverfahren (HF- 
Verfahren) ist das Holzobjekt von zwei 
gegenüberliegenden Metallplatten um-
geben. Zwischen diesen Platten wird ein 
hochfrequentes Wechselfeld aufgebaut, 
das die Wassermoleküle des Holzes in 
Schwingung versetzt. Die so erzeugte 
Wärme breitet sich im Holzquerschnitt 
aus.

4. Kälteverfahren Durch Kühlen mit flüssi-
gem Stickstoff werden z.B. bewegliche Gü-
ter oder Bauteile auf Temperaturen unter 
-15°C heruntergekühlt. Zu diesem Verfah-
ren gibt es bislang wenige und begrenzte 
Anwendungen in der Praxis. 

Chemische Verfahren

Diese chemischen Verfahren nutzen die gifti-
ge und/oder erstickende Wirkung von Gasen. 
Sie wirken auf alle lebenden Organismen und 
sind nur nach Absprache mit Fledermausex-
perten durchführbar.

1. Das Altarion-CarboGas-Verfahren ist 
eine Schädlingsbekämpfung mit Kohlendi-
oxid (CO2). Es wirkt erstickend und über 
eine Erhöhung des pH-Wertes im Körper 
giftig. Das Gas wird in Konzentrationen 
über 60 Vol.-% in gasdichte Zelte, Gas-
kammern, Foliensäcke, Räume oder ganze 
Gebäude eingeleitet.

2. Das Altarion-Nitrogen Gas-Verfahren ist 
eine ungiftige Schädlingsbekämpfung mit 
Stickstoff (N2), einem farb- und geruch-
losen Gas, das bereits zu ca. 78 Vol.-% in 
der natürlichen Atemluft des Menschen 
vorkommt. Stickstoff tötet Schadinsekten 
durch Erstickung. Sauerstoffundurchläs-
sige Folienkammern oder - zelte, welche 
die befallenen Exponate enthalten, sind 
bei Stickstoffbegasungen unerlässlich. 
Eine Behandlungsdauer beträgt ca. 8-10 
Wochen. Die Temperatur sollte bei einer 
Begasung über 20°C liegen.

3. Zeltbegasung: Für die Abdichtung gegen 
Gasverluste wird das gesamte Gebäude 
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in Spezialfolien verpackt. Nach der Ein-
gasung wird das Gebäude auf eventuelle 
Gasleckagen hin überprüft. Die gleich-
mäßige Verteilung des Gases geschieht 
mit Ventilatoren. Die Begasung wird über 
einen Zeitraum von ca. 3 Tagen über-
wacht. Am Ende der Begasung wird das 
Gas kontrolliert abgesaugt.

4. Beim Altarion-Viklean-Verfahren wird 
säurefreies und hochreines Sulfuryldiflu-
orid appliziert. Das Gas ist farblos, nicht 
brennbar, geruchlos und schwerer als 
Luft. Die Wirksamkeit ist selbst bei kalten 
Umgebungstemperaturen gewährleistet. 
Eine Begasung kann im Zeitraum vom 
März bis November ausgeführt werden. 

Vor der Begasung werden die befallenen 
Objekte mit gasdichten Folien abgedich-
tet. Nach einer Einwirkzeit von 24 bis 72 
Stunden erfolgt die kontrollierte Lüftung 
über Absauganlagen.

5. 5. Der Wirkstoff von ProFume ist eben-
falls Sulfuryldifluorid (SO2F2). Dieses Be-
gasungsmittel wurde als Alternative zum 
mittlerweile verbotenen Methylbromid 
im Vorratsschutz entwickelt. Mit Profume 
ist eine effektive Bekämpfung der Scha-
dinsekten auch unter Praxisbedingungen 
möglich. Um die Wirksamkeit zu bestim-
men, können Testinsekten bei Begasungs-
beginn eingebracht werden.

7. Kirchensanierungen
Für gebäudebewohnende Tierarten wir-
ken sich die langen Zeiträume von Kom-
plettsanierungen ganzer Dächer oder Tür-
me sehr negativ aus. Aus diesem Grund 
ist eine gute Sanierungsplanung nicht nur 
für den Bauverlauf, sondern auch für den 
Artenschutz wichtig!

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zie-
hen sich manchmal über mehrere Jahre hin. 
Dadurch besteht die Gefahr des Abbruchs von 
traditionellen Brutplätzen, beispielsweise bei 
Weißstörchen. Auch können Wochenstuben-
bindungen bei Fledermäusen wegbrechen. 

7.1 Kirchensanierung – das ist zu beachten

 �Rechtzeitige Information der Naturschutz-
behörde, (min. 2 Jahre) im Voraus

 �Bei Vorkommen artenschutzrelevanter 
Arten: ökologische Baubegehung

 �Bauablauf optimieren: Baumaßnahmen 
zeitlich mit Anforderungen des Arten-
schutzes koordinieren

 �Lebensstätten erhalten: hierzu ggfls bei 
Planung des Bauablaufes Räume abschir-
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men oder Arbeits- und Lagerraum ein-
schränken

7.2 Fledermaus-Spuren unterm Dach

Es gibt auch bei Abwesenheit der Tiere 
Hinweise darauf, ob 

ein Kirchendach von 
Fledermäusen als 
Lebensraum ge-
nutzt wird. Wenn 
eine oder mehre-
re der folgenden 
Spuren festgestellt 
werden, sollte ein 
Fledermausexperte 
zu Rate gezogen 
werden und die 
Planung der Bau-
maßnahme den 
Erhalt der Hang-

plätze sicher-
stellen. 

7.3 Bauzeit – Brutzeit – Anwesenheitszeit?

Eine Herausforderung bei Kirchensanierun-
gen ist die Abstimmung der Bautätigkeiten 
und vor allem der Bauzeiten mit den Anwe-
senheitszeiten der Tiere. Unterschiedliche 
Tierarten nutzen Kirchen zu unterschiedli-
chen Zeiten im Jahr. 

Bei Vogelarten sind die Zeiten für Nestbau, 
Brut und Aufzucht der Jungvögel zu beachten. 

Wichtige Phasen im Fledermausjahr ist nach 
der Zeit des Winterquartiers die Zeit der 
Wochenstuben (Trächtigkeit, Jungenaufzucht, 
Selbstständig werden, Paarungszeit). 

Die Brutzeitenkalender sind für die jeweili-
gen Tierarten verschieden, können regional 
variieren und unterscheiden sich von Jahr 
zu Jahr in Abhängigkeit der Witterung. Dem-
entsprechend können keine pauschalen oder 
festen Fristen festgelegt werden. 

Eine Zusammenstellung des Landesbunds 
für Vogelschutz in Bayern gibt als „Brutzei-
tenkalender“ wichtige Anhaltspunkte für die 
Planung des Bauablaufes. Die sich aus den 
Brut- und Anwesenheitszeiten der jeweiligen 
Tierarten ergebenden Anforderungen des Ar-
tenschutzes müssen in jedem Einzelfall in die 
Festlegung des Bauzeitenplanes einfließen.

 

Bei der Suche nach Fleder-
mäusen unter dem Dach 
muss insbesondere geachtet 
werden auf:

– Spalten

– Sekretspuren an / in  
Balkenkehlen

– Frassreste (z.B. Schmet-
terlingsflügel)

– Mumienfunde

– Kot
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7.4 Außen und Innenbeleuchtung

Die Beleuchtung und das Anstrahlen von Ge-
bäuden stellt für lichtmeidende Fledermaus-
arten, vor allem die Langohren, ein großes 
Problem dar. 

Eine Beleuchtung der Zugänge kann zur Auf-
gabe des Quartieres führen. Auch eine indi-
rekte Beleuchtung kann einen späteren Aus-
flug und einer früheren Rückkehr induzieren. 
Dies verkürzt die Jagdzeiten, verschlechtert 
die Energiereserven und beeinträchtigt die 

Entwicklung der Population. Eine Beleuch-
tung erleichtert Feinden die Jagd und erhöht 
das Prädationsrisiko z.B. durch Eulen oder 
Baumfalken. 

Meist ist das Anstrahlen von  Kirchen in den 
Wintermonaten von November bis Anfang 
März möglich. Das Anstrahlen der Gebäude 
sollte bei Fledermausbesatz nur in Ausnah-
mefällen erfolgen. Bei Wochenstubenquartie-
ren sollte darauf immer verzichtet werden.

Die elektronischen Bauteile von modernen 
LED-Leuchten können durch Ultraschallemis-
sionen zu Störungen der Fledermäuse führen. 
Insbesondere bei nur sporadisch genutzten 

Art Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Mauersegler
Haussperling
Mehlschwalbe
Rauchschwalbe
Dohle
Turmfalke

Fledermaus 
Sommerquartier
Fledermaus 
Winterquartier

Brut-/Bauzeitenkalender zusammengestellt von Klaus-Peter Koch
Datenquelle: Landesbund für Vogelschutz Bayern,  
http://fledermausbayern.de/content/fldmcd/schutz_und_pflege_von_fledermaeusen/gebaeuderbrueterschutz-kirchen.pdf
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Innenbeleuchtungen sind die Energieein-
sparungen nur sehr gering. In der Nähe von 
durch Fledermäuse genutzten Bereichen 
sollte aus diesem Grund auf derartige Be-
leuchtungssysteme verzichtet werden. 

8. Quartieroptimierung
Nicht alle bestehenden Fledermaus-
quartiere sind optimal. Oft gibt es To-
desfallen, die man erkennen und besei-
tigen sollte. 

Dies sind beispielsweise scharfe Kanten 
bei Einflugöffnungen. Auch so genannte 
Taubennadeln im Bereich der Flugbahnen 
stellen ein erhebliches Verletzungsrisiko für 
Fledermäuse dar! Für eine Quartieroptimie-
rung muss des weiteren auf (defekte) Gitter 

an Schallläden, Unterspann-
bahnen, die auffa-

sern können 
oder Pro-
bleme mit 
Verkotung 
geachtet 
werden.

8.1 Unterspannbahnen

Unterspannbahnen bestehen aus vliesarti-
gem Kunstfasergewebe. Dieses Gewebe fasert 
auf. Fledermäuse verheddern sich in den 
Fasern, können sich nicht selbst befreien und 
sterben. Holzgiebelkästen sind mit wenig 
Aufwand anzubringen. Sie bieten Langohren 
sichere Hangplätze !

8.2 Feuchte Balken

Mausohrkolonien imprägnieren ihre Hang-
plätze mit Körperfett, Urin und Kot. Die 
Balken färben sich an den betroffenen Stellen 
schwarz, Urinristalle blühen aus. Urinsalze 
sind hygroskopisch, so erscheint die Bal-
kenoberfläche feucht. ABER: diese Feuchte 

„Fledermausschutz und Be-
leuchtung“ lässt sich in drei Punkten 

zusammenfassen:

1. Beleuchtung von November bis Anfang 
März möglich

2. Kirchen bei Fledermausbesatz nur in Aus-
nahmefällen anleuchten, bei Wochenstu-
benquartieren nie!

3. Bei Innenbeleuchtung in der Nähe von 
Hangplätzen auf LED-Lampen verzichten
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betrifft die Balken nur oberflächlich. Das Holz 
bleibt stabil, die „Imprägnierung“ durch die 
Fledermäuse führt nicht zu einem Pilzbefall 
des Holzes. 

Durch das Anbringen einfach konstruierter 
Hangplatz-Innenkästen wird in derartigen 
Fällen eine Verbesserung des Quartiers er-
zielt.

8.3 Kotverunreinigung 

Häufig wird die oberste Geschoßdecke im 
Dachstuhl durch aufgelegte Mineralfasermat-

ten oder lose Schüttungen isoliert. Befin-
det sich oberhalb 

dieser Iso-
lierungen 
ein Hang-
platz, 
wird das 
einge-
brachte 
Isolier-
material 
durch Fle-
dermaus-

kot ver- schmutzt. 
Bei loser Schüttung oder Fasermatten ist 
keine befriedigende Reinigung möglich.

Hier kann durch eingezogene einfache  Bo-
denplatten mit vergleichsweise geringem 
Aufwand eine einfache Reinigung gewährleis-

tet werden. Fledermauskot ist kein Problem-
stoff. Mit richtigem Schutz ist das Entfernen 
von Fledermauskot kein gesundheitliches 
Risiko ! Fledermauskot ist aufgrund seiner 
Zusammensetzung sogar ein super Stickstoff-
dünger für den (Kirchen-)Garten.

8.4 Quartier-Wiederherstellung und –Neu-
schaffung

Umbau- und Sanierungsarbeiten bieten 
die Chance, früher vorhandene Fleder-
mausquartiere wieder herzustellen oder 
Fledermäusen im Kirchengebäude neuen 
Wohnungsraum zu schaffen, wenn mit der 
Baumaßnahme wenige Punkte berücksichtigt 
werden. 

Wichtig ist es,

 � Brutplätze zu schaffen

 � verschlossene Zugänge zu öffnen oder 
zusätzlich Einflugöffnungen zu schaffen

 �Durchzug und Licht im Dach zu vermeiden

 �Verbindungstüre zwischen Turm und Kir-
chendach zu öffnen

 �Wärmekammern zu schaffen (Langohren)

 � Spaltenquartiere zu schaffen bzw. zu  
erhalten

 �die Kirchenaussenbeleuchtung auf  
Wintermonate zu beschränken
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Auch für Vögel können bei Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen Brutplätze geschaffen 
werden. Im Handel sind sehr gut geeignete, 
vorgefertigte Nisthilfen für verschiedene 
Gebäudebrütende Vogelarten erhältlich. Mit 
unter dem Dachvorsprung montierten Mau-
erseglerkästen kann die Ansiedlung dieser 
wendigen Vögel deutlich erleichtert werden. 

Für andere Vogelarten sind „Maßanfertigun-
gen“ hilfreich. So empfiehlt sich zum Beispiel 
für Schleiereulen die Anfertigung einer zum 
jeweiligen Ort gut passenden Schleiereulen-
kiste in Abstimmung mit regionalen Fach-
leuten. Allerdings sollten bei Fledermaus-
vorkommen keine Ansiedlungsversuche für 
deren Fraßfeinde unternommen werden!

9. Die Kirche – ein offenes Haus

Damit möglichst 
viele Tiere 
von Kirchen 
als Woh-
nungs- und 
Brutstätten 
profitieren, 
ist es wichtig 
Öffnungen 
nicht zu ver-
ändern. 

Bei Dacharbeiten an Kirchen sollten Lüfter-
ziegelreihen überprüft und eventuell sogar 
reduziert werden. Dies vermindert Durchzug 
und das Dach wird wärmer. Fledermäuse 
profitieren davon, vor allem im Hangbereich 
mögen Fledermäuse keinen Zug!

Ebenso sollte durch Austausch von Glaszie-
geln oder eventuell sogar durch die Um-

gestaltung von Dachluken der Lichteinfall 
reduziert werden. Fledermäuse lieben dunkle 
Dachräume, Tauben nicht!

9.1 Zwischentüren vom Turm zum Kirchendach

Fledermäuse benötigen Öffnungen im Dach-
bereich oder Öffnungen an der Fassade, um 
Hangplätze im Innern der Gebäude erreichen 
zu können. Auch im Innern von Gebäuden 
sind für Fledermäuse geeignete Verbindungs-
wege sehr wichtig. Teilweise haben die Tiere 
komplexe Flugrouten vom Einflugbereich 
zum Hangplatz und nutzen einen anderen 
Weg zum Ausflug. 

Sehr häufig ist zu beobachten, dass der 
Kirchturm zum Ein- und Ausflug genutzt 
wird, während sich der Hangplatz im Dach-
raum über dem Kirchenschiff befindet. Dann 
ist ein Spalt an oder in der Zwischentür vom 
Kirchturm in den Dachraum eine bei Sa-
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nierungen in ihrer Bedeutung häufig un-
terschätzte, aber für die Fledermäuse sehr 
entscheidende Verbindung. 

Müssen bei Sanierungen Feuerschutztüren 
installiert werden, ist vorher abzuklären, ob 
die Türöffnung von Fledermäusen genutzt 
wird !

Wärmekammern oder Spaltenquartiere

In alten Dachstühlen sind häufig warme und 
zugluftfreie Stellen sowie Ritzen und Spalten 
in der Konstruktion vorhanden. Bei einer 
gründlichen Sanierungsmaßnahme können 
sich kleinräumig Änderungen in den Hang-

platzbedingungen ergeben,  indem Spalten 
und Ritzen „saniert“ werden. Dadurch ver-
schlechtert sich ungewollt die Quartiersitua-
tion.

Umsichtig angebrachte Wär-
mekammern und Spal-
tenquartiere können als 
nicht-tragende Holzinnen-
konstruktionen wirksame 
Abhilfe schaffen. 

Sie sind bei Kirchen mit 
Langohrvorkommen oder 
bei Langohr-Ansiedlungs-
vorhaben besonders zu 
empfehlen.

10. Taubenabwehr
Vor allem in den Städten, aber auch in 
kleineren Ortschaften werden Maßnah-
men zur Taubenabwehr getroffen. Das ist 
für andere Tiere höchst problematisch da 
dabei die Zugänge auch für alle anderen 

Arten auch verschlossen 
werden! 

Zum Bautenschutz, 
aus hygienischen 
Gründen sowie zur 
Gesundheitsvorsor-
ge von Personal ist 
es in vielen Fällen 

unumgänglich eine Taubenbesiedlung an 
einem Gebäude zu unterbinden. Dabei müs-
sen aber artenschutzverträgliche Lösungen 
gefunden werden. Für Fachfirmen zählt als 
Erfolgskriterium lediglich die Abwehr der 
Tauben. Sie gehen meist sehr rigoros gegen 
die Tauben vor und setzen teure Abwehr-
maßnahmen ein, auf den Artenschutz wird 
häufig keine Rücksicht genommen.

Auf dem Land stammen die besiedelnden 
Tauben meist von örtlichen Züchtern. Hier 
sollte zunächst eine gemeinsame Lösung ge-
sucht werden. In der Stadt geht es außer der 
reinen Abwehr der Tauben vor allem darum, 
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die Anzahl der Tauben zu kontrollieren und 
zu reduzieren. 

Neben einem Fütterungsverbot gibt es Bei-
spiele für tierschutzgerechte Taubenschläge 
im kirchlichen Dachstuhl. Nähere Informati-
onen zu diesen Projekten sind auf der home-
page des landeskirchlichen Umweltbüros 
unter www.umwelt.elk-wue.de eingestellt.

10.1 Verletzung des Artenschutzes durch Tau-
benabwehr

Werden durch Maßnahmen zur Tauben-
abwehr Tiere verletzt oder Brut- und Le-
bensstätten von Tieren in ihrer Nutzbarkeit 
zerstört, so liegt eindeutig ein Verstoß gegen 
Vorschriften des Artenschutzes vor. 

Ursachen für einen solchen Rechtsverstoß 
sind beispielsweise

 �Taubennadeln im Fledermausflugbereich 
und an Vogelbrutplätzen

 � Hasen- und Maschen-
draht vor Öffnungen, der 
Zugänge zu Fledermaus-
quartieren verhindert

 � Ein Verschluss der 
Schallläden

10.2 Ein großes Problem mit einfachen  
Lösungen

Tauben werden bei Sanierungsmaßnahmen 
häufig als großes Problem gesehen. Mit einfa-
chen Maßnahmen können die mit der Besied-
lung durch Tauben verbundenen Schwierig-
keiten unterbunden werden.

• Tauben benötigen Ansitzmöglichkei-
ten. Durch eine schräge Ebene (Neigungs-
winkel >45°) werden die Sitzmöglichkeiten 
für Tauben unzugänglich.

• Enge Durchflugöffnungen ohne 
Sitzmöglichkeiten schaffen. Wenn keine 
Landemöglichkeiten vorhanden sind gelan-
gen Tauben durch Öffnungen >5cm. Mit einer 
Landemöglichkeit vor der Öffnung können 
sich Tauben durch 3 cm Schlitze zwängen! 

• Einflugschlitze mo-
difizieren hilft: Je nach 
Fledermausart sollten 
Einflugschlitze 20-50 
cm breit und 4-10 cm 
hoch sein. Entscheidend 
für taubensichere Öff-
nungen ist die fehlende 
Landemöglichkeit. 
Einflugspalten die bis 10 
cm über einer Sitzmög-
lichkeit gelegen sind, 
werden noch genutzt. 
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Beträgt der Abstand mehr als 30 cm, sind 
die Öffnungen für Tauben nicht geeignet.

• Schräger Einflugschacht hilft. 
Diese schrägen Einflugschäch-

te können auch nachträg-
lich und von außen nicht 
sichtbar in die Öffnungen 
von Turmfenstern oder 
hinter Schalläden mon-
tiert werden und sollten 
>10cm über einer Ansitz-
möglichkeit angebracht 
sein. Sie sind für Fle-
dermäuse gut zu durch-
queren, nicht jedoch für 
Tauben!

• Abdunkeln hilft. Tauben mögen im 
Gegensatz zu Fledermäusen helle Räume.

• Lüfterziegel und Gaupen modifizie-
ren hilft  Schleppgaupen bieten Tauben durch 
den fehlenden Abstand zur Dachfläche und 
die mehr als ausreichende Höhe gute Ein-
flugs- / Einstiegsmöglichkeiten. Hier können 

bei Sanierungsmaßnahmen leicht die Emp-
fehlungen für modifizierte Einflug-
schlitze umgesetzt werden.

• Bei Gaupen und Lüfter-
ziegeln mit größeren Öffnungen 
bietet es sich an, durch einfache 
Holz-Hinterkonstruktionen 
Tauben den Einflug zu verwehren, 
die Öffnungen aber für Fleder-
mäuse offen zu halten 

• Marder hilft – aber nicht 
beim Fledermausschutz! Marder 
kommen oft über Äste, die bis auf 
das Dach ragen, Dachrinnen u.a. 
in den Dachboden. Als Fraßfeinde 
helfen Marder bei der Tauben-
abwehr, bedrohen gleichzeitig jedoch unter 
Umständen Fledermäuse. Wird ein Dach 
„mardersicher“ gemacht, können auch Fle-
dermäuse ausgesperrt bleiben. Deshalb: bei 
Mardervorkommen keine Öffnungen ohne 
Absprachen mit Fledermausexperten voreilig 
verschließen.

11. Fazit: 
Selbst kleine Arbeiten wie die baugleiche Er-
neuerung von Schallläden, der Austausch der 
Ziegel, neu eingedeckte Lüfterziegel, die für 
Zugluft im Dachraum sorgen, die Erneuerung 
des Blitzschutzes, aber auch größere Maßnah-

men wie der Austausch des Glockenstuhls, 
Dämmungen oder Änderungen der Innen- oder 
Außenbeleuchtung können erhebliche arten-
schutzrelevante Auswirkungen haben!

Schöpfung bewahren - 3
36

Fledermäuse, Vögel und andere geschützte Arten



Acht „Goldene Regeln“ einer artenschutzfreundlichen Kirchensanierung:

1. bestehende Einflugs- und Ausflugsöffnungen 
erhalten

2. Bestehende Hang- oder Sitzplätze erhalten 

3. Keine zusätzliche Beleuchtung des Gebäudes außen 

4. Keine Bauarbeiten während der Anwesenheit der Tiere 

5. Keine Holzschutzmittel an Hangplätzen von Fledermäusen

6. Keine Unterspannbahnen, keine Isolierung des Kirchenda-
ches

7. Das Dachklima erhalten, d.h. keine zusätzliche Belüftung 
am First oder auf Dachfläche

8. Sanierung zur Quartiersoptimierung oder Neuschaffung 
von Quartieren nutzen
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Die Bauberatung – Was ist das? Was bringt mir das?
Sylvia Grupp
Vortrag, gehalten am 28. Oktober 2016 in Stuttgart  
anlässlich des Fachtages „Turmsanierer und Nestbauer“ des Umweltbüros der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
in Text umgesetzt von Klaus-Peter Koch

Vorbemerkung
Mein Beitrag soll im Tagungsprogramm 
wohl eine Art Gegenpol zu den Positionen 
der unterschiedlichen Naturschutzrefe-
renten bilden. Im Untertitel der Veranstal-
tung ist von Konflikten die Rede: “Kon-
flikte zwischen Gebäudeerhaltung und 
Tierbesiedlung?“ Der Untertitel ist mit 
Fragezeichen versehen, immerhin. Denn 
sollte man tatsächlich von Konflikten 
sprechen? 

Sind es nicht vielmehr unterschiedliche 
Interessenslagen, die beim Bauen an unseren 
Kirchen in ein Sanierungskonzept integriert 
werden müssen? Genau das ja ist die Kern-
aufgabe von Planern, die mitunter sehr kom-
plex sein kann. Im Regelfall ist dann durch 
die Planung der Konflikt schon bei Baubeginn 
gelöst oder wird im weiteren Bauablauf be-
gleitend integriert. Ich gehe davon aus, dass 
die gesetzlichen Naturschutzvorgaben, wie 
andere behördliche und technische Vorgaben 

auch, in die jeweiligen Planungen integriert 
werden müssen und können.

Architekten sind es gewohnt, mit Fachpla-
nern zu arbeiten und deren Ergebnisse in 
ihre Planungen zu integrieren. Das ist ihr 
Job. Ein Fledermausgutachten ist insofern 
wie eine Fachplanung zu behandeln, wie eine 
Heizungsplanung, eine Elektroplanung, ein 
restauratorisches Gutachten…einfach eine 
weitere Schnittstelle im Planungsverlauf. 
Dabei sind Naturschutzthemen eine relativ 
neue Aufgabe. Viele Architekten müssen sich 
da erst einarbeiten, Expertise aufbauen. Man-
ches geht dabei leider auch noch schief. Aber 
eine spaltende Kontroverse sehe ich nicht, 
das wäre der falsche Ansatz. Es geht nicht 
darum, wer seine Position durchsetzen kann, 
sondern wie die Positionen in die Planung 
eingebunden werden können.

Also: den Gegenpart in dieser Referatsreihe, 
diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Auch 
ich möchte dazugehören! Deshalb werde ich 
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Ihnen eine weitere „bedrohte Art“ vorstel-
len. Und zwar: Die „Kirche im Dorf“. Was die 
Varroa Milbe für die Bienenpopulation ist, 

könnte der Dachstuhl für das Kirchgebäude 
werden. Bestandsgefährdend.

Aufgaben der Bauberatung
Die Bauberatung im Oberkirchenrat ist 
für die Beratung an den Kirchengebäuden 
der Kirchengemeinden zuständig. Die 
Architekten führen dazu Ortstermine bei 
Kirchengemeinden durch, beraten zu den 
anstehenden Maßnahmen und ermitteln 
die ersten Kosten.

Das Spektrum der Aufgaben reicht von Farb-
beratung bei Sitzkissen über restauratorische 
Themen bis hin zu statischen Einschätzungen 
und Gesamtrenovierungen. Manchmal hat 
man nach einem Besuch der Bauberatung 
auch schon einen Kirchenraum sperren oder 
das Glockenläuten einstellen müssen. 

Im Innendienst bildet die Bauberatung eine 
Schnittstelle zur Verwaltung und gibt Stel-
lungnahmen zu den baufachlichen Fragen 
ab. Im weiteren Planungsverlauf, den dann 
örtlich beauftragte Architekten übernehmen, 
gibt es im Verfahren immer wieder einen 
Dialog zwischen planendem Architekten, der 
Bauberatung und der Verwaltung. 

Die Bauberatung tritt darüber hinaus im 
Bedarfsfall in Dialog mit Baurechtsbehörden, 
Denkmalamt, Arbeitssicherheit, Fachplanern, 

kommunalen Vertretern, Künstlern usw. 
Das Umweltbüro ist sozusagen die Fleder-
maus-Schnittstelle zur Bauberatung. So arbei-
ten wir alle gemeinsam am Ziel, die Gebäude 
der Kirchengemeinden gut zu unterhalten.

Das Referat Bauberatung hat einen Refe-
ratsleiter, eine Sekretärin und insgesamt 6 
Personen mit Architekturausbildung auf 5 
Vollzeitstellen für die Beratung der Kirchen-
gemeinden. Hinzu kommt ein Energiesach-
verständiger und nicht ganz ein halber 
Glockensachverständiger (40 %) nebst Sekre-
tärin. Diese Einheit von 11 Personen bzw. fast 
9 Vollzeitstellen berät zu Fragen bei knapp 
6500 Gebäuden. Die Kirchengebäude sind 
dabei mit rund 1.500 Stück vertreten.
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Die jährliche Bauschau
Als Kirchengemeinde sind Sie verpflichtet, 
eine jährliche Bauschau bei Ihren Gebäu-
den durchzuführen. 

Auf dem Dienstleistungsportal der Landes-
kirche bei den Merkblättern findet man dazu 
eine Zusammenstellung der wichtigsten The-
men. In Kurzform wird beschrieben, worauf 
zu achten ist. 

Das Thema Artenschutz wird in dieser Check-
liste nicht erwähnt, der Schwerpunkt liegt 
eindeutig auf den baulichen Fragen. Auch 
andere Themen, z.B. Versicherungsschutz, 
Inklusion oder offene Kirche, finden in dem 
Merkblatt keine Erwähnung. Wir behandeln 
das Thema Artenschutz aber im Rahmen der 
Mesnertagungen. Außerdem gibt es einen 
entsprechenden Passus in den Beratungsbe-
richten und in den weiteren Planungen bei 
den behördlichen Genehmigungen findet eine 
konkrete Abklärung statt.

Andere Landeskirchen haben teilweise sehr 
ausführliche Checklisten, auf denen Themen 
systematisch durchgearbeitet werden kön-
nen. Es mag sein, dass man durch eine Check-
liste eine gewisse Sicherheit empfindet. Wir 
sind jedoch der Auffassung, dass eine genaue 
baufachliche Prüfung von Laien nicht unbe-
dingt geleistet werden kann. 

Was wir erwarten, ist eine umfassende Bege-
hung des Gebäudes und eine Inaugenschein-
nahme im Rahmen der jährlichen Bauschau. 

Ich möchte Ihnen drei ganz konkrete Tipps 
geben, auf was sie bei Ihrer Kirche unbedingt 
achten sollen:

1. Sind alle Regenfallrohre funktionsfähig?

2. Sind die Auflagerpunkte der Dachkons-
truktion luftumspült und trocken oder 
womöglich mit Schutt zugefüllt?

Leitfragen zur Bauschau sind:

 �Was fällt dabei auf?

 � Sind Veränderungen zu einem Vorzu-
stand festzustellen?

 �Gibt es Wassereintrag?

 �Gibt es Verfärbungen an Bauteilen?

 �Gibt es Risse oder Fehlstellen?
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3. Kontrollieren Sie Ihre Kirche und den 
Dachstuhl nach Stürmen und längeren 
Regenfällen auf Wassereintrag.

Mit dieser sehr kleinen Checkliste können Sie 
schon auf Situationen reagieren, die mitunter 

große Folgeschäden nach sich ziehen. Wenn 
Ihnen dann an Ihrer Kirche etwas merkwür-
dig vorkommt, Sie nicht so genau wissen, was 
zu tun ist, wird oft die Bauberatung zu einem 
Ortstermin gerufen.

Wie läuft eine Bauberatung ab?
Auf Anfrage komme ich vor Ort und 
schaue mir Ihre Kirche meist von oben bis 
unten an. 

Wir führen dabei gemeinsam ein Gespräch 
über die erkennbaren Schäden und die erfor-
derlichen Maßnahmen und ich weise sie auch 
auf Dinge hin, die Ihnen bisher nicht aufgefal-
len sind. 

Der Teilnehmerkreis kann dabei variieren. 
Manchmal gehe ich allein mit dem Pfarrer 
durchs Gebäude, manchmal kommt fast der 
gesamte Kirchengemeinderat zusammen. 
Unterschiedliche Themen haben unterschied-
liche Foren. Innensanierungen werden meist 
im größeren Rahmen durchgesprochen, bei 
einer Außensanierung ist das Interesse oft 
deutlich geringer.

Der Dachstuhl: immer Gegenstand einer Begehung
Wenn in einem Gebäude bin, schaue ich 
mir nach Möglichkeit auch immer den 
Dachraum mit an. Egal, was Ihr aktuelles 
Beratungsanliegen ist, ICH will auch den 
Dachstuhl sehen.

Auf diese Weise kann es passieren, dass ich 
zwar wegen ausgeleierten Verbindungszap-
fen von Stühlen angefordert werde, dabei 
aber feststelle, dass der Chorraum aus Sicher-
heitsgründen sofort gesperrt werden muss, 
der Dachstuhl schadhaft ist und sowieso eine 

Außen- und Innenreno-
vierung ansteht. 

Vor vielen Jahren gab 
mir ein Tragwerksplaner 
einmal einen Ratschlag, 
den ich seither so gut 
wie immer befolge: 
„Frau Grupp, schauen 
Sie im Dachstuhl immer 
nach, ob auf der Mauerkrone Schutt liegt. Das 
kann nämlich ganz schlimme Folgen haben.“

Schöpfung bewahren - 3 41

Die Bauberatung – Was ist das? Was bringt mir das?



Mächtige Dachstühle – unkaputtbar?

Auf den ersten Blick stehen die Dachstühle 
immer ganz gut da. Es gibt mächtige Holz-
querschnitte, das kennen wir von modernen 
Gebäuden gar nicht mehr. Das wirkt vertrau-
enserweckend. Die Kirche ist oft das älteste 
noch nutzbare Gebäude am Ort und hat vieles 
überdauert. Vor dieser Erfahrung wirkt so ein 
Dachstuhl immer sehr beeindruckend, unzer-
störbar. Quasi mit Ewigkeitsanspruch. 

Bei genauerer Betrachtung fällt dann so 
manches auf. Zum Beispiel ein Überzug als 
sichtbare Reparaturform. Der Dachstuhl ist 
also bereits vorgeschädigt und nur proviso-
risch repariert. Da, wo die Schäden eigentlich 
sitzen, nämlich im Fußpunktbereich, wurde 
er allerdings gerade nicht repariert. Da fault 
es munter weiter.

Der Traufbereich – eine kritische Stelle

Bauschutt

Mauerkrone, Fußpunkte, Auflagerbereich, das 
sind verschieden Begriffe für immer dieselbe 
neuralgische Stelle. Nicht selten ist der Trauf-
bereich (noch ein Wort für diesen Bereich) 
mit Bauschutt aller Art gefüllt. Oft sind das 
Überbleibsel früherer Baumaßnahmen. Die 
einfachste Art der Schuttentsorgung. Das 
gehört da nicht hin, das macht Ihnen später 
Probleme. 

Deshalb achten Sie immer darauf, dass Ihr 
Handwerker die Baustelle wieder ordentlich 
verlässt! Prüfen Sie auch diesen Bereich auf 
Abfall aller Art.

Dämm-Materialien

In einer Kirche war 
der Traufbereich mit 
Sägespänen gefüllt, 
was möglicherweise 
als eine Art Wärme-
dämmung gedacht 
war. In einem anderen 
Fall wurde die in die 
Decke eingebaute 
Wärmedämmung 
gleich bis in den Traufbereich gezogen. Die 
Kirche soll es doch schön warm haben. 

Leider, leider, leider ist dies bei temporär 
geheizten Kirchen, also allen Elektrodirekt-
heizungen wie Bankstrahler oder Röhrenhei-
zungen, einfach nur sinnlos! Wärmeeinspa-
rung ist so gar nicht möglich. Und durch die 
Dämmung kann es zu großen Folgeschäden 
an der Holzkonstruktion kommen. 

Ein Alarmzeichen sind Wasserflecken auf 
dem Spanplattenboden. Denn Wasser, das in 
der Dämm- oder Schuttlage verschwindet, 
trocknet nur ganz langsam wieder aus. Es 
kommt zu Fäulnis an den Holzelementen und 
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schlussendlich zum statischen Versagen der 
Tragkonstruktion im Auflagerbereich.

Für den Erhalt der Dachkonstruktion und des 
gesamten Gebäudes ist es ganz wichtig, dass 
die Fußpunkte luftumspült und konstruktiv 
intakt sind.

Einbetonierte Fußpunkte

Der Horror schlechthin sind einbetonierte 
Fußpunkte Dies war gängige Praxis der 70er 
Jahre, führt aber auf jeden Fall zu enormen 
Schäden. Und die bleiben sehr lange im Ver-
borgenen. 

Wenn es dort fault, passiert nämlich folgen-
des: Es entstehen dann Scheitelris-

se über den Fenstern. Dies 
geschieht, wenn das dop-
pelschalige Mauerwerk 
so spröde ist und reißt, 
wenn die Auflagerberei-
che im Dachstuhl verfault 
sind und eine Lastvertei-
lung nicht mehr stattfin-
det. 

Wenn Sie also solche Risse an ihrer Kirche 
beobachten, seien Sie so gut und kontrollie-
ren die Fußpunkte der Dachkonstruktion. 
Und dann rufen Sie mich an.

Schadenskartierung: Kontrolle der Fuß-
punkte

Die Fußpunktbereiche müssen weiter syste-
matisch untersucht werden, dazu wird der 
Dielenbelag geöffnet. Die Schuttlage wird 
unter Berücksichtigung von Arbeitsschutz-
maßnahmen entfernt. Das ist keine Aufgabe 
für Ehrenamtliche!

Aufgefundene Schäden wer-
den dann in einer 
Schadenskartierung 
grafisch erfasst. Diese 
dient als Grundla-
ge für die weiteren 
Planungen in deren 
Verlauf Massen und 
Kosten ermittelt wer-
den müssen. 

Die aufgefundenen Schäden werden also in 
einen Plan übertragen. Die dabei verwende-
ten Farben geben Aufschluss darüber, wieviel 
Prozent der Holzsubstanz geschädigt sind. 
Rote Farbe ist nicht selten, sie bedeutet eine 
Schädigung von mehr als 50 Prozent. 

Bitte führen Sie sich das vor Augen: Mehr als 
die Hälfte des ursprünglichen Balkens ist an 
diesen Stellen weg, besteht aus Luft, ist nicht 
mehr existent! Ist es nicht erstaunlich, dass 
bei einer Kirche quasi die Hälfte wegfaulen 
kann und das Ganze immer noch irgendwie 
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hält? Bei den heutigen Gebäuden wäre das 
völlig undenkbar. Das geht aber nicht ewig 
gut. Wie oft war man rückblickend schon 
froh, gerade noch rechtzeitig das Problem 
erkannt zu haben.

Ist man dann an einer Sanierungsmaßnah-
me, können die ausgebauten Hölzer noch 
wirksam eingesetzt werden um Spendern die 
Notwendigkeit der Maßnahme vor Augen zu 
führen. Der Dachstuhl ist ja oft nicht direkt 
im Fokus und die Maßnahme daher im Vor-
feld schwer zu vermitteln. Überhaupt ist es 
sehr wichtig, eine Dachsanierungsmaßnahme 
gut in der Kirchengemeinde –und darüber 
hinaus- zu kommunizieren. Anfangs will man 
das Thema oft nicht wahrhaben oder hat un-

realistische Vorstellungen über 
das Sanierungskonzept. 

Diese Hölzer wurden 
im Eingangsbereich 
einer Kirche aufgestellt 
und erinnerten ein-
prägsam wieder daran 
weiter zu spenden.

Ungeeignete Lastabtragung

Es gibt noch andere Schadensphänomene 
im Dachstuhlbereich. Durch ungeeignete 
Lastabtragung kommt es zu Bewegungen im 
Dachstuhl, die die Holzverbindungen oder 

Knotenpunkte über Gebühr beanspruchen 
und auseinandertreiben. 

Man spricht hier von 
„ausgewanderten 
Holzverbindungen“. 
Eine offene Verbindung 
kann aber keine Last 
übertragen, die Kons-
truktion ist an dieser 
Stelle in ihrer Funktion 
gestört. Andere Ver-
bindungen müssen die 
Lastableitung zusätz- lich über-
nehmen und werden dabei ebenfalls überlas-
tet usw. usw. . Am Ende (ent-)stehen wieder 
die Mauerwerksrisse über den Fenstern oder 
Schlimmeres.

Stutzig machen sollte Sie auch der sehr be-
liebte Reparaturversuch durch Klammern, 
leider statisch nicht sehr wirksam. Oder 
stumpf gestoßene Gratsparren, die durch ein 
Winkeleisen gesichert sind. Im Lastfall ist die 
tatsächliche statische Wirkung schon sehr 
fragwürdig.

Unsere Kirchen stehen oft exponiert und sind 
dadurch hohen Windlasten ausgesetzt. Die 
heutigen Stürme haben dabei oft eine an-
dere Qualität als in früherer Zeit. Man kann 
sich vorstellen, dass so ein Provisorium sich 
irgendwann unter Beweis stellen muss. Und 
dann…?
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Holz ist an und für sich ein sehr gutmütiger 
Baustoff, d.h. wenn an einer Holzkonstruk-
tion gewisse Mängel vorliegen, findet übli-
cherweise eine Umlagerung der Kräfte statt, 
diese werden dann von anderen Holzteilen 
übernommen. Dadurch kommt es nicht zum 
Spontanversagen (= Einsturz) der gesamten 
Konstruktion. Aber irgendwann kann es auch 
einmal zuviel an falscher Lasteintragung wer-
den, dann gibt es eben einen Bruch. 

Sanierung? nicht sachgerechter Umgang mit 
Altschäden

Die heute zutage tretenden Schäden sind oft-
mals sehr alt und häufig auch schon lange be-
kannt. In einem Fall wurde eine hohlgefaulter 
Balken als Leerrohr für Kabel benutzt. Nun, 
ein Elektriker ist auch kein Zimmermann 
und möglicherweise ist die Verkabelung 
auch im Ehrenamt entstanden. Diese kurio-
se Erfindung macht damit deutlich, dass es 
sich oft um Altschäden handelt, die aber nie 
angemessen repariert wurden. Statt solcher 

Provisorien können diese Konstruktionen 
heute wieder in schöner 

Form repariert oder 
ertüchtigt werden.

Auch in diesem Fall 
sind wieder proviso-
rische und historische 
Reparaturversuche zu 
sehen. 

Die Klammer kennen Sie schon, schauen Sie 
sich jetzt mal noch das Klötzchen an. Daß das 
hebt! ? Wie soll man also sanieren?

Zimmermannsmäßige Reperatur

Im Kulturdenkmal Kirche ist immer eine 
zimmermannsmäßige Reparatur gefragt. Dies 
ist nur zum Teil eine ästhetische oder aka-
demische Entscheidung. Die Erfahrung zeigt 
nämlich, dass es langfristig für das Gebäude 
günstig ist, es gemäß des bauzeitlichen Be-
stands instand zu setzen. 

Seit einigen Jahren gibt es auf dem Markt 
etliche hochspezialisierte Fachfirmen, die 
solche Sanierungen handwerklich solide 
ausführen können. Dadurch ist es kein Prob-
lem mehr, die Leistungen auszuschreiben um 
einen angemessenen wirtschaftlichen Preis 
zu erzielen. 

Das Bild zeigt dieselbe Situation nach der 
Sanierung. Die Konstruktion 
ist wieder kraftschlüssig 
und funktioniert. Eine 
ordentliche Sache, 
Ergänzungen sind klar 
ablesbar, aber es ist 
auch erkennbar, wie 
die Konstruktion ur-
sprünglich war.
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Ein weiteres Beispiel ist die evangelische 
Martinskirche in Plieningen. 

Relativ viele neue Höl-
zer wurden gemäß 
der Bestandskons-
truktion eingebaut. 
Die ehemalige Kons-
truktion ist wieder-
hergestellt, die Er-
gänzungen zugleich 
sichtbar belassen. 

Das zeigt sich im Detail. So wurden Verbin-
dungen zur Wiederherstellung der Kraft-
schlüssigkeit ausgekeilt. Der Dielenbelag 
wurde erneuert, wo er abgängig war. Eine 
Leiste verhindert unbeabsichtigten Schmut-
zeintrag in den Fußpunktbereich.

Früher hat man oft Sekundärkonstruktionen 
eingebaut um die statischen Probleme zu 
lösen. Langfristig haben sich dadurch neue 
Probleme ergeben. Wenn z. B. ein Sparren 
beidseitig mit Beihölzern ertüchtigt wird, 
entsteht ein großes Paket. Dahinter kann 
dann eine Dachplatte kaputtgehen, ohne dass 
man es merkt. Die Folge: es fault wieder.

Nach Abschluss einer statisch-konstruktiven 
Dachsanierung wird eine regelmäßige War-
tung durch die Zimmerfirma empfohlen. Da-
durch können eventuell auftretende Schäden 
schnell erkannt werden, bevor sie sich zum 
Katastrophenfall auswachsen. Ein so sanier-

ter Dachstuhl müsste ähnlich lange halten, 
wie der bauzeitliche Vorhandene.

Schäden am Dachstuhl: Folgen an anderen 
Stellen

Schon erwähnt wurden Mauerwerksrisse als 
Folgen von Schädigungen des Dachstuhls. 
Auch die glatten oder stuckierten Kirchende-
cken können infolge von Schäden am Dach-
tragwerk leiden.

Während einer Bauberatung im Jahr 2007 
schien alles noch in Ordnung. NOCH, 
DOCH an einem schönen 
Sommertag 2010 machte 
die Mesnerin unvermittelt 
eine grausige Entdeckung. 
Überall liegen Putzbro-
cken ! Ein relativ kleiner 
Teil der Decke war ab-
gestürzt. Nun, das hätte 
wohl erstmal den Pfarrer 
auf der Kanzel getroffen. 
Auch am Altar wären Pfarrer und Liturgen 
betroffen gewesen... Die Stuckstücke sind 
nicht gerade klein, sie wiegen mehrere Kilo. 

Doch auch die Kirchengemeinde wäre nicht 
sicher gewesen. Die Lattung der Unterkonst-
ruktion hat sich großflächig abgelöst und ist 
an einem Gewebe in den Raum hinein „gese-
gelt“. Gut, dass es in der nutzungsfreien Zeit 
passiert ist. 
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Was aber war passiert? Wie konnte es dazu 
kommen? Hier muss es längere Zeit einen 

Wasserschaden im Dachbe-
reich gegeben haben. Von 

oben war bei einem frü-
heren Ortstermin nichts 
zu erkennen, die Kir-
chengemeinde hatte im 
Dachboden einen neuen 
Dielenbelag eingebaut 
und dabei Altschäden 
einfach abgedeckt.

Der Teilabsturz zog eine umfassende Innen-
renovierung mit Orgelhauptausreinigung und 
eine statisch-konstruktive Dachsanierung 
nach sich. Die Kirchengemeinde wurde von 
dem Fall komplett überrascht, musste aus 
dem Stand eine Finanzierung aufbringen, was 
nicht leicht möglich war. Die Kirche konnte 
deshalb sehr lange Zeit nicht genutzt werden. 
Dieser Fall ging insgesamt noch glimpflich ab. 
Sie können sich die Folgen ausmalen, wenn 
der Teilabsturz nicht während der nutzungs-
freien Zeit erfolgt wäre.

Sanierungsbedarf: „Rote Liste“ für Kirchengebäude?
Ich möchte keine Ängste schüren, aber ich 
mache mir Sorgen. Bisher sind wir von Ein-
zelfällen betroffen und hatten jeweils Glück 
im Unglück. Ich vermute aber, dass solche 
Fälle zunehmen könnten. 

Dazu ein Rechenexempel:

 �Anzahl evangelischer Kirchen in Württem-
berg: 
Ca. 1500

 �Davon ca. 80% historische Kirchen: 
Ca. 1200

 �Begehung von Dachstühlen pro Jahr: 
Ca 130

 � Schadensbefund in ca. 80%: 
Ca. 100

 �Durchgeführte Dachsanierungen pro Jahr: 
Ca. 25

 �Vermutete Schäden / Dunkelziffer 
Ca. 900

 �Zeitraum bis zur Durchsanierung 
Ca. 30 Jahre
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Hoffentlich werden alle diese Fragen mit „JA“ 
beantwortet werden können. 

Andernfalls könnte es, - analog dem Arten-
schutz-, eines Tages eine „Rote Liste“  auch 
für Kirchengebäude in Württemberg geben!

Rein rechnerisch werden die  
Kirchengebäude in Württemberg in 

etwa 30 Jahren saniert sein. 

Aber

• halten die Gebäude tatsächlich bis 
zur Sanierung noch durch?

• Können akute Fälle jeweils recht–
zeitig erkannt werden?

• Bleibt die (finanzielle) Leistungs-
fähigkeit der Kirchengemeinde auf dem 
heutigen Stand erhalten?
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Tagungseindrücke

Dipl.-Ing Architekt Gerald Wiegand

Dr. Dietrich Kratsch

Dipl.-Ing. Architektin Sylvia Grupp

AGF-Vorsitzende Ingrid Kaipf mit Pflegling

Dipl.-Biol. Klaus-Peter Koch

Der Star des Tages: 
Myotis myotis.

Das große Mausohr ist eine 
typische „Kirchenfledermaus“. 
Das Tier war aufgrund einer 
Flügelverletzung zur Pflege 
bei der AGF-Vorsitzenden 
Ingrid Kaipf.
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Adressen, die weiterhelfen

Evangelische Landeskirche in Württemberg:
 �Umweltbüro: www.umwelt.elk-wue.de

 �Bauberatung: https://www.service.elk-wue.de/oberkirchenrat/bauwesen-gemeindeauf-
sicht-und-immobilienwirtschaft/bauberatung.html

Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz:
 �www.agf-bw.de

Weitere
 �www.artenschutz-am-haus.de 

 �www.binker.de

 �www.fledermausschutz.ch/Schutz/Kantone.html

 �https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/lebensraum-kirchturm/
projektinfo.html 
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Autoren

Dipl.-Ing. Architektin Sylvia Grupp
arbeitet als Architektin seit dem Jahr 2000 in der Bauberatung im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. 
Nach dem Architekturstudium in Stuttgart konnte durch die Tätigkeit im Büro des Denkmalpflegearchitekten und Kulturhistorikers 
Dr. Walther-Gerd Fleck  der Schwerpunkt Landes- und Baugeschichte vertieft werden. Sylvia Grupp ist zuständig für die Beratung an 
Kirchengebäuden. 

Ingrid Kaipf
ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V., kurz AGF. Die AGF gehört zu den anerkannten 
Naturschutzvereinigungen und -verbänden in Baden -Württemberg. Ziel der AGF ist es, die Fledermausbestände zu stabilisieren 
und gezielt zu verbessern. Die AGF arbeitet eng mit Behörden und anderen Organisationen zusammen. Ingrid Kaipf betreut u.a. das 
Nottelefon Fledermaus.

Dipl. Biol. Klaus-Peter Koch
ist Umweltbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und leitet das landeskirchliche Umweltbüro. Neben der 
Beratung von Kirchenleitung und Landessynode vertritt Klaus-Peter Koch die Landeskirche in ökologischen Fragen gegenüber Politik 
sowie kirchlichen und gesellschaftlichen Gruppen. Das Umweltbüro unterstützt Gemeinden und Gruppen mit Angeboten, Schulun-
gen und Veranstaltungen.

Dr. Dietrich Kratsch 
hat nach dem Jurastudium an der Universität zum Dr. iur. promoviert. Dr. Dietrich Kratsch ist Autor mehrerer Fachbücher und 
zahlreicher Beiträge. Er ist seit über 25 Jahren in der baden-württembergischen Umweltverwaltung tätig und derzeit Referatsleiter 
Naturschutzrecht am Regierungspräsidium Tübingen. Als Lehrbeauftragter unterrichtete er an verschiedenen Hochschulen und ist 
Prüfer im juristischen Staatsexamen sowie der Großen Staatsprüfung für Landschaftspflege in Bonn..

Dipl.-Ing Architekt Gerald Wiegand
leitet das Referat 8.2. Bauberatung im Oberkirchenrat der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, das Kirchengemeinden, 
Kirchenbezirke, landeskirchlichen Einrichtungen und Werke in allen baufachlichen, denkmalpflegerischen und kunsthistorischen 
Fragen berät und begleitet. Der Architekt und Stadtplaner ist u.a. Mitglied im Denkmalrat Baden-Württemberg, dem Kulturrat der 
Landeskirche und dem Stiftungsrat der Stiftung Kirche und Kunst.
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Evangelische Landeskirche 
in Württemberg

Umweltbüro
Büchsenstrasse 33
70174 Stuttgart

umwelt@elk-wue.de
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Turmsanierer und Nestbauer

Für Vögel und Fledermäuse gelten strenge ar-
tenschutzreichliche Vorgaben, die bei Bau- und 
Sanierungsarbeiten, Holzschutzmaßnahmen, 
Beleuchtung und Taubenabwehr zu berücksich-
tigen sind.

Diese Themen greift das Heft 3 der Reihe 
„Schöpfung bewahren praktisch“ auf. Es ent-
hält Vorträge einer Fachtagung des Umweltbü-
ros, die charakteristische Tierarten, rechtliche 
Grundlagen sowie die Arbeit der Bauberatung 
des Oberkirchenrates vorstellen. 

Die Broschüre gibt Hinweise, wie bei einem 
zügigen Bauablauf die Verletzung artenschutz-
rechtlicher Vorschriften vermieden wird, damit 
Kirchengebäude auch zukünftig einen bedeu-
tenden Beitrag zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt leisten können. 
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